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24395 Rabenholz
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Datum: 17.09.2020
__________________________________________________________________________________

Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz

Sitzungstermin: Mittwoch, 30.09.2020, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Feuerwehrgerätehaus Rabenholz "Kunos Eck", Dorfstraße 6 b, 24395 
Rabenholz

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und 
gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 23.06.2020
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über eine Änderung der 

Geschäftsordnung der Gemeinde Rabenholz
2020-11GV-057

7. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2020-11GV-058
8. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 

Wegenutzungsvertrages für Gas
2020-11GV-059

9. Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Strom

2020-11GV-060

10. Mitteilung über das Beteiligungsangebot der SH-Netz AG über das Jahr 
2021 hinaus

11. Fahrradtour durch die Gemeinde
Besprechung der Aufgabenliste und weitere Zeitplanung für die 
Durchführung der noch nicht erledigten Aufgaben

12. Beratung über bereits begonnene und über künftige Projekte
13. Beratung über die derzeitigen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und über 

mögliche Veränderungen

mailto:info@amt-geltingerbucht.de


14. Verschiedenes

gez. Jörg Theet-Meints
Bürgermeister

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus findet die Sitzung 
unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards statt (siehe Anlage).



Hinweis: 
Nach der aktuell gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus  
SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO)  
finden Veranstaltungen kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienestandards, insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes statt. 
 
 



Gemeinde Rabenholz Vorlage
2020-11GV-057

öffentlich

Betreff

Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über eine 
Änderung der Geschäftsordnung der Gemeinde Rabenholz
Sachbearbeitende Dienststelle:
Hauptamt

Datum
29.06.2020

Sachbearbeitung:
Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung Rabenholz hat seit 2013 eine Geschäftsordnung, die ihre 
sogenannten inneren Angelegenheiten regelt. 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Einladungen, Vorlagen und auch die Niederschriften 
nicht mehr mit der Post versandt werden, sondern für alle Mitglieder der Gemeindevertretung 
im Ratsinformationssystem ALLRIS® einsehbar sind. 

Für die Mitglieder der Gemeindevertretung, die sich ein entsprechendes Passwort haben 
geben lassen, ist die Einsicht an alle freigegebenen Unterlagen (auch nicht öffentlichliche 
Teile) möglich. 

Für die Einwohnerinnen und Einwohner besteht über das sogenannte Bürgerinfo die 
Möglichkeit, die frei gegebenen Dokumente einzusehen.  

Anlage ist ein Entwurf für eine Änderung der Geschäftsordnung, die sich auf die 
Einladungen, Niederschiften für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse bezieht. 
Die durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz vom
21. November 2013 erlassene Geschäftsordnung wurde insbesondere in den §§ 2, 15 und
16 dahingegend verändert, dass zukünftig auf den Papierversand sämtlicher Unterlagen
durch die Verwaltung verzichtet wird und die Einladungen und ergänzende Unterlagen über
das Ratsinformationssystem ALLRIS® abgerufen werden können.

 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz beschließt die 1. Änderung der 
Geschäftsordnung der Gemeinde Rabenholz nach der vorliegenden und beratenen 
Entwurfsfassung. 

Anlagen:
Entwurf der 1. Änderung der Geschäftsordnung für die Gemeinde Rabenholz 



 

 

1. Änderung der Geschäftsordnung für 

die Gemeinde Rabenholz 

 

Die Gemeindevertretung Rabenholz hat aufgrund des § 34 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

am                        folgende 1. Änderung der Geschäftsordnung beschlossen: 
 

§ 2 

Tagesordnung 

wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister beruft die Sitzung der Gemeindever-
tretung ein. 

(2) Die Gemeindevertretung tagt im Gemeindegebiet, es sei denn besondere 
Gründe machen einen anderen Tagungsort nach Beratung mit den Fraktionsvorsit-
zenden erforderlich. 

 

Vorschlag Ergänzung:  
 
      Die Einladung nebst Tagesordnung und Vorlagen ist den Mitgliedern der 

Gemeindevertretung mindestens eine Woche vor der Sitzung im Ratsinforma-
tionssystem zum Abruf bereitzustellen. Damit gilt die Einladung als zugestellt. 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten zeitgleich per E-Mail die Ein-
ladung einschließlich Tagesordnung und einen Hinweis, dass die Unterlagen  
im Ratsinformationssystem abrufbereit zur Verfügung stehen. Die zu verwen-
dende E-Mail Adresse ist der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister schriftlich 
mitzuteilen.  
In begründeten Ausnahmefällen kann die Ladungsfrist unterschritten werden, 
es sei denn, dass ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder widerspricht. 
Auf die Verkürzung der Ladungsfrist ist in der Einladung hinzuweisen; die 
Notwendigkeit ist kurz zu begründen. 

 

(3) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben. Soweit diese nach Beschluss der Gemeindevertretung in nicht 
öffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung als vo-
raussichtlich nicht öffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Sollen Satzun-
gen und Verträge beraten bzw. beschlossen werden, sind diese als Entwürfe voll-
ständig oder auszugsweise der Einladung beizufügen. Sonstige Beschlussvorlagen 
sind, soweit möglich, ebenfalls beizufügen oder als Tischvorlage zu erstellen. 

(4) Die örtliche Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen.  

(5) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustim-
mung einer Mehrheit von 2/3 ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Tagesordnung um 
dringende Angelegenheiten erweitern. 

(6) Angelegenheiten von der Tagesordnung abzusetzen oder die Reihenfolge der 
Tagesordnung zu ändern, kann durch Mehrheitsbeschluss entschieden werden. 
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§ 15 

Sitzungsniederschrift 

Wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Die Sitzungsniederschrift ist von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden und der 
Protokollführerin / dem Protokollführer zu unterzeichnen. 

(2) Die Sitzungsniederschrift ist spätestens drei Wochen nach der Sitzung den 

Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten.  

Vorschlag Ergänzung:  
 

zur Einsichtnahme im Ratsinformationssystem bereitzustellen. 

(3) Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Sitzung ist den Einwohnerinnen 
und den Einwohnern zu gestatten. 

(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverzüglich schriftlich einzu-
reichen. Der Änderungsantrag wird als Beratungspunkt auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung der Gemeindevertretung mit aufgenommen. 

 

 

§ 16 

Ausschüsse 

wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die Aus-
schüsse: 

 Die Ausschüsse werden von der Ausschussvorsitzenden / dem Ausschuss-
vorsitzenden in Abstimmung mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister einberu-
fen. 

Vorschlag für eine Ergänzung:  
 
 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die  nicht Mitglieder des 
Ausschusses sind, erhalten ebenfalls eine Abschrift der Einladung nebst Tages-
ordnung per E-Mail.  

 

 Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der Gemeindevertre-
tung ist eine Abschrift der Einladung zu übersenden. 

 Anträge sind über die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister bei der/ dem Aus-
schussvorsitzenden einzureichen und von diesem/dieser auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 

 Der Ausschuss beruft für seine Sitzungen eine/n Protokollführer/in. Die Nie-
derschriften der Ausschusssitzungen sind den Mitgliedern der Gemeindevertretung 
mit der Einladung zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung zuzusenden. 

Vorschlag für eine Ergänzung: 

zur Einsichtnahme im Ratsinformationssystem bereitzustellen. 
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(2) Die Ausschüsse können beschließen, Sachkundige und Einwohner / innen, 
die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. 

 

 

 

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung durch die  

Gemeindevertretung in Kraft. 

 

 

Rabenholz,  

 

 

Jörg Theet-Meints 

Bürgermeister  



Gemeinde Rabenholz Vorlage
2020-11GV-058

öffentlich

Betreff

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
21.07.2020

Sachbearbeitung:
Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Gem. § 95d Abs. 1 Gemeindeordnung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Unabweisbar sind Aufwendungen / Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub besonders 
unwirtschaftlich wäre. 
Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, 
wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen (gemäß § 4 der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Rabenholz bis zu 300,- €) kann der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung 
dieser Ausgaben erteilen. Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten 
unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen mindestens 
halbjährlich zu berichten.
  
Beschlussvorschlag:
a) Die Gemeindevertretung Rabenholz nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten 
unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis.

b) Die Gemeindevertretung Rabenholz erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) 
gem. § 95 d Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / 
außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020.

Anlagen:
Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand 21.07.2020

   



2020 
08 Gemeinde Rabenholz  

ÜPL/APL Beschlussvorlage Stand: 21.07.2020  
 

 

 Seite 1 von 2 

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

a) Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

331100  531800  Förderung von Trägern der 
Wohlfahrtspflege  

Zuschüsse an übrige Bereiche  0  300,00  300,00  Diverse Zuschüsse gem. GV-Bschluss v. 12.03.2020 

541100  527100  Gemeindestraßen  Ausstattung / Verbrauchsmittel  200  407,71  207,71  Diverse Schilder & Reparaturen an Geräten 

611100  537210  Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen  

Kreisumlage  120.600  120.626,64  26,64  Festsetzung durch Kreis SL-FL 

        120.800  121.334,35  534,35   

 

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 300,00 € nicht erforderlich. 

 
 

b) Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

111100  543100  Innere Verwaltungsangelegenheiten  Geschäftsaufwendungen  200  2.312,60  2.112,60  Verfahrenskosten Zweitwohnungssteuer-Klage 

281100  528100  Heimat- und sonstige Kulturpflege  Erwerb von Gemeindeflaggen  0  825,96  825,96  14 Gemeindeflaggen 

531200  544101  Elektrizitätsversorgung Windkraft  Körperschaftsteuer  0  7.500,00  7.500,00  Vorauszahlung Körperschaftssteuer 2020 

531200  544108  Elektrizitätsversorgung Windkraft  Solidaritätszuschlag KSt  0  412,50  412,50  Vorauszahlung Solidaritätszuschlag 2020 

538100  524100  Abwasserbeseitigung  Bewirtschaftung der Grundstücke, 
baulichen Anlagen usw.  

2.900  3.848,77  948,77  Stromkosten-Vorauszahlung Kläranlage 

        3.100  14.899,83  11.799,83   

 



2020 
08 Gemeinde Rabenholz  

ÜPL/APL Beschlussvorlage Stand: 21.07.2020  
 

 

 Seite 2 von 2 

Weitere über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen)  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

126000  783100  Brandschutz  Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens  

0  382,23  382,23  Geräte für Feuerwehr (Hebekissen, etc.) 

126000  783200  Brandschutz  Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens  

0  1.258,02  1.258,02  Flaschenkühlschrank FWGH 

126000  785100  Brandschutz  Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  0  2.988,11  2.988,11  Wasseranschluss Neubau FWGH 

541100  785200  Gemeindestraßen  Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  0  2.765,25  2.765,25  Geschwindigkeitsmessgerät, Solarlampen, 
Verkehrsspiegel 

551200  783200  Kinderspielplätze  Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens  

0  711,03  711,03  2 Sitzbänke 

551300  783200  Wander- und Reitwege  Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagevermögens  

0  711,02  711,02  2 Sitzbänke 

        0  8.815,66  8.815,66   

 



Gemeinde Rabenholz Vorlage
2020-11GV-059

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Gas
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
02.09.2020

Sachbearbeitung:
Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der seinerzeit zwischen der Gemeinde Rabenholz und der SCHLESWAG Aktiengesellschaft  
geschlossene Vertrag über die öffentliche Versorgung mit Gas - Konzessionsvertrag Gas - 
endete am 06.01.2017.
Die Bekanntmachung des Vertragsablaufes gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
erfolgte gemeinsam für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht im 
elektronischen Bundesanzeiger am 06.02.2020.

Auf diese Bekanntmachung hin hat die Schleswig-Holstein Netz AG (einziger Interessent) 
fristgerecht eine Interessenbekundung zum Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages 
abgegeben.

Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet jetzt einen Wegenutzungsvertrag Gas für eine 
angestrebte Laufzeit von 15 Jahren an (Hinweis: Konzessionsverträge mit Laufzeiten unter
10 Jahren werden von der Landeskartellbehörde grundsätzlich kritisch gesehen).
Die Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf des zehnten 
Jahres der Vertragslaufzeit kündigen. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Die SH Netz AG bietet der Gemeinde Rabenholz gesamt einen Nutzungsvertrag an, wie er 
inhaltsgleich auch allen übrigen amtsangehörigen Gemeinden im Vertragsfall angeboten 
worden ist. 

Mit der SH Netz AG besteht eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Die SH Netz 
AG beweist seit Jahren eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.

   
Beschlussvorschlag:
Es ist ein Wegenutzungsvertrag Gas mit der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, in der 
vorliegenden Vertragsfassung für den Zeitraum bis 31.12.2035 abzuschließen. 
   

Anlagen:
Wegenutzungsvertrag Gas 



















































Gemeinde Rabenholz Vorlage
2020-11GV-060

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Neuabschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für Strom
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
02.09.2020

Sachbearbeitung:
Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Rabenholz (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Der aktuelle Wegenutzungsvertrag Strom zwischen der Gemeinde Rabenholz und der 
Schleswig-Holstein Netz AG endet am 28.12.2020.
Die Bekanntmachung des Vertragsablaufes gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
erfolgte gemeinsam für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht im 
elektronischen Bundesanzeiger am 06.02.2020.

Auf diese Bekanntmachung hin hat die Schleswig-Holstein Netz AG (einziger Interessent) 
fristgerecht eine Interessenbekundung zum Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages 
abgegeben.

Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet jetzt einen Wegenutzungsvertrag Strom für eine 
angestrebte Laufzeit von 15 Jahren an (Hinweis: Konzessionsverträge mit Laufzeiten unter
10 Jahren werden von der Landeskartellbehörde grundsätzlich kritisch gesehen).
Die Gemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf des zehnten 
Jahres der Vertragslaufzeit kündigen. Daneben besteht ein Sonderkündigungsrecht.
Die SH Netz AG bietet der Gemeinde Rabenholz gesamt einen Nutzungsvertrag an, wie er 
inhaltsgleich auch allen übrigen amtsangehörigen Gemeinden im Vertragsfall angeboten 
worden ist.

Mit der SH Netz AG besteht eine vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit. Die SH Netz 
AG beweist seit Jahren eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.

   
Beschlussvorschlag:
Es ist ein Wegenutzungsvertrag Strom mit der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn, in 
der vorliegenden Vertragsfassung für den Zeitraum 29.12.2020 bis 31.12.2035 
abzuschließen. 
   

Anlagen:
Wegenutzungsvertrag Strom 
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